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Wenn die Ausbildung keinen Bezug zu deiner aktuellen Arbeit hat, dafür auch nicht verwendbar
ist, aber Teilzeit erfordern würde, würde ich davon ausgehen, dass diese- wie auch sonst die
sogenannte anlasslose Teilzeit- bewilligt werden kann, wenn dem keine dienstlichen Belange
entgegenstehen. Je nachdem, welche Fächer du unterrichtest bei welcher generellen
Versorgung deiner Schule und deines Schulamtsbezirks kann das ggf. zutreffen oder eben auch
nicht.

Deine Gewerkschaft sollte dir auf jeden Fall einen sachkundigen Rat geben können, der ggf.
auch Aspekte wie Bundesland, Genehmigungspraxis zur anlasslosen Teilzeit,
Unterrichtsversorgung oder auch der Frage ob du angestellt oder verbeamtet bist mit
berücksichtigt.
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